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Aktuelle Rechtsprechung zum 
Jugendhilferecht
A n d r e a s  D e x h e i m e r

Abgrenzung zwischen 
jugendhilferechtlicher 
Leistungspflicht und dem 
Nachrang gegenüber dem 
öffentlichen Schulsystem

1. Einleitung1

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Düssel-
dorf vom 05.08.2025 (19 K 1875/25) be-
handelt die Frage, ob die Kosten einer Pri-
vatschule im Rahmen der Eingliederungshil-
fe nach § 35a SGB VIII vom Jugendamt zu 
übernehmen sind. Im Zentrum steht dabei 
die Reichweite des Nachranggrundsatzes 
nach § 10 Abs. 1 SGB VIII sowie die Voraus-
setzungen einer zulässigen Selbstbeschaf-
fung gem. § 36a Abs. 3 SGB VIII.

Der Fall ist eingebettet in die immer wieder 
auftretende Problematik, dass das öffentli-
che Schulsystem nicht in jedem Einzelfall 
die besonderen Bedarfe seelisch behinder-
ter Kinder decken kann. Die Entscheidung 
gewinnt vor allem deshalb Bedeutung, weil 
sie einerseits die Pflichten der Jugendämter 
zur aktiven Suche nach einer bedarfsge-
rechten öffentlichen Alternative präzisiert 
und andererseits die Mitwirkungspflichten 
der Eltern im Hilfeplanverfahren konkre-
tisiert. Sie zeigt die Spannungsfelder zwi-
schen Jugendhilfe und Schulverwaltung auf 
und leistet damit einen Beitrag zur Klärung 
der rechtlichen Grenzen des Nachrang-
grundsatzes.

2. Leitsatz

Das Gericht hat klargestellt, dass ein seelisch 
behindertes Kind nur dann auf das öffent-
liche Schulsystem verwiesen werden darf, 
wenn dort eine bedarfsdeckende Hilfe in 

rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht auch 
tatsächlich zur Verfügung steht. Der bloße 
Hinweis auf abstrakte Fördermöglichkeiten 
genügt nicht. Zugleich betont das Gericht, 
dass eine Selbstbeschaffung unzulässig ist, 
wenn die Mitwirkungspflichten der Leis-
tungsberechtigten im Hilfeplanverfahren 
nicht erfüllt wurden und das Jugendamt 
deshalb nicht in die Lage versetzt wird, die 
Geeignetheit der Hilfe im Zusammenwirken 
aller Beteiligten zu prüfen.

3. Tenor

Die Beklagte wurde verpflichtet, die Kosten 
der Beschulung der Klägerin an einer Privat-
schule für das zweite Halbjahr des Schuljah-
res 2024/2025 zu übernehmen. Im Übrigen 
wies das Gericht die Klage ab. Die Kosten 
des Verfahrens tragen Klägerin und Beklag-
te jeweils zur Hälfte. Die Zuziehung eines 
Rechtsanwalts im Vorverfahren wurde für 
notwendig erklärt; das Urteil ist im Hinblick 
auf die Kosten vorläufig vollstreckbar.

4. Sachverhalt

Die Klägerin, eine Schülerin mit diagnosti-
zierter mittelgradiger Depression und Pa-
nikstörung, hatte erhebliche Fehlzeiten an 
ihrer bisherigen Gesamtschule (754 Stun-
den im Schuljahr 2023/2024). Bereits ihre 
behandelnde Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin hatte dringend empfohlen, 
den Regelschulbetrieb zu verlassen und eine 
Beschulung in kleinem Rahmen oder in hy-

1	 Die Formulierungen in diesem Text wurden mit Unter-
stützung von OpenAIs ChatGPT-Sprachmodell erstellt.
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